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Merkblatt Pass und Identitätskarte (Gültig ab 1. März 2010) 
 

Pass 10 / 
Identitätskarte 

 
 
 
 
 
 

Ab 1. März 2010 bestellen Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit 
Wohnsitz im Kanton Luzern den Pass 10 und die Identitätskarte 
direkt beim kantonalen Passbüro per Internet oder Telefon. 
 
Die Antragstellung kann bereits ab dem 24. Februar 2010 erfolgen. Die 
persönliche Vorsprache für die Erfassung der Daten für die Ausweise 
(Pass 10 und Identitätskarte) ist jedoch erst ab dem 1. März 2010 
möglich. 

 
Pass 06 / 

Identitätskarte 

 
Der bisherige Pass und die Identitätskarte können bis zum 15. Februar 
2010 bei der Einwohnerkontrolle beantragt werden. 
 

 Aufgrund der erforderlichen Systemumstellungen ist es nicht möglich 
zwischen dem 15. und 24. Februar 2010 Ausweise zu beantragen. 
 

 
Provisorischer 

Pass (Notpass) 

 
In dringenden Fällen kann das Passbüro einen provisorischen Pass 
ausstellen (Zeitbedarf 1 Stunde). Dieser gilt für eine einmalige Reise. 
(Rückgabepflicht gemäss Art. 26 Ausweisverordnung). 
 

 
Gültigkeit  

Pass 03  
Pass 06 

 
Die heutigen Passmodelle – der Pass 03 ohne und der Pass 06 mit 
elektronisch gespeichertem Foto – bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit 
gültig. 
 

 

Ausweisart  Gültigkeit Preis CHF 
(inkl. Porto) 

 
Identitätskarte 

 

 
Kinder / Jugendliche bis 18. Geburtstag 
Erwachsene 

 
5 Jahre 

10 Jahre 

 
35 
70 

Pass 10 
(E-Pass 10) 

Kinder / Jugendliche bis 18. Geburtstag 
Erwachsene 

5 Jahre 
10 Jahre 

65 
145 

Kombi  
(Pass und 

Identitätskarte) 

Kinder / Jugendliche bis 18. Geburtstag 
Erwachsene 

5 Jahre 
10 Jahre 

78 
158 

Provisorischer 
Pass (Notpass) 

Erwachsene und Kinder / Jugendliche 1 Reise 100 



 
 

 ABLAUF BESTELLUNG 
 

1. Bestellung / 
Reservation 

 
Ab 24. Februar 2010 
 

 per Internet www.passbuero.lu.ch 
 per Telefon 041 228 59 90 

2. Persönliche 
Vorsprache 

Ab 1. März 2010 
 
Bei der persönlichen Vorsprache werden biometrische Merkmale 
aufgenommen: 
 

 Gesichtsbild (erscheint im Pass als Foto) 
 zwei Fingerabdrücke (nur für Pass ab 12. Altersjahr) 
 elektronische Unterschrift 

Mitzubringen  alte Ausweise (Pass / Identitätskarte) 
 bei Verlust eine Verlustanzeige einer CH-Polizeistelle 

 

Foto Es ist KEIN Foto mitzubringen (vgl. Punkt 2) 

Es ist jedoch zulässig, ein Passfoto in digitaler Form (USB-Stick) 
mitzubringen. Ob das Foto den Anforderungen des Bundes genügt, 
entscheidet das Passbüro. Eine Gebührenreduktion auf Pass oder 
Identitätskarte kann nicht gewährt werden. 

Kinder / 
Unmündige 

Kinder und unmündige Personen sind durch Sorgeberechtigte bzw. 
Vormund zu begleiten, welche sich ausweisen müssen. 

Lieferfrist Der Bund garantiert eine Lieferfrist von maximal 10 Arbeitstagen. Der 
Ausweis wird innerhalb dieser Frist per Einschreiben zugestellt. 

Standort 
Passbüro 

Neuer Standort des Passbüros ab 1. März 2010: 
 

 Passbüro (Erfassungszentrum Biometrie) 
Hallwilerweg 5 
6003 Luzern Tel. 041 228 59 90 

 
 zu Fuss in 10 Minuten ab Bahnhof erreichbar 
 mit Bus Nr. 2, 9, 12, 18 ab Bahnhof Luzern Fahrtrichtung 

Emmenbrücke (Haltestelle Pilatusplatz) 
 

Bezahlung Die Gebühren sind direkt beim Passbüro zu bezahlen. 
(bar, EC, Postcard) 

Einreise-
bestimmungen 

Auskünfte über aktuelle Einreisebestimmungen des Ziellandes sind beim 
Reisebüro, bei der zuständigen Botschaft oder via EDA einzuholen. 
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/forrep.html

Information Hotline Bundesamt für Polizei (Fedpol) Tel. 0800 820 008 
www.passbuero.lu.ch
www.schweizerpass.ch
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